
 
 

Private Mobiltelefone und elektronische Geräte 
aller Art dürfen auf dem Schulareal weder 
sicht- noch hörbar sein. 
 

Dazu gehören alle digital nutzbaren Geräte (mp3, iPod, iPad, Smartwatch etc.). Im Rahmen des 
Schulunterrichts im Schulhaus oder ausserhalb des Schulhauses können wir – im Sinne der Medien-
erziehung - von dieser Grundsatzregel abweichen.  
 

Ort Handygebrauch Bemerkungen 

Ganzes Schulareal (Schul-
haus, Pausenplatz, Sportan-
lage, Veloständer, Aula- 
Turnhallenbereich) 

Kein privater Handygebrauch 
 

gilt während der ganzen Un-
terrichtszeit von Montag bis 
Freitag 07.15 – 17.00 Uhr, 
Mittwoch, 07.15 – 12.15 Uhr 

Im Unterricht: im Rahmen 
von Projekten oder im Zu-
sammenhang mit bestimm-
ten Unterrichtsthemen 

Grundsätzlich keine Notwen-
digkeit 
Einsatz nur mit Bewilligung 
und auf Anweisung einer 
Lehrperson. 

Lehrpersonen können private 
Handys im Rahmen der Me-
dienerziehung einsetzen. 
Das Mitnehmen eines priva-
ten Handys ist freiwillig und 
in keiner Weise zwingend! Ihr 
Kind braucht KEIN Handy 
wegen der Schule! 

Mittagstisch Kein privater Handygebrauch 
 

gilt während der gesamten 
Betreuungszeit am Mittags-
tisch 

Schulanlässe Grundsätzlich kein privater 
Handygebrauch 
Eingeschränkter Einsatz im 
Rahmen der Anweisung ei-
ner Lehrperson 

z.B. Musik abspielen am 
Schulsilvesterfest 

Exkursionen, Lager, Schul-
reisen etc. 

Grundsätzlich keine Notwen-
digkeit 
Eingeschränkter Einsatz im 
Rahmen der Anweisung ei-
ner Lehrperson möglich 

z.B. Musik am Lagerabend, 
Einsatz im Museum 

 

Was geschieht, wenn sich das Kind nicht an diese 
Regeln hält? 
 

Bei erstmaligem unerlaubtem Gebrauch pri-
vater digitaler Geräte 

vorübergehendes Einziehen des privaten Ge-
räts durch die Schule, Rückgabe bei Unter-
richtsende an das Kind, kurze Information an 
die Eltern 

Bei wiederholtem unerlaubten Gebrauch Einziehen des privaten Geräts durch die 
Schule, Information an die Eltern, Rückgabe 
des privaten Geräts an die Eltern des Kindes 

Bei begründetem Verdacht auf einen straf-
rechtlich relevanten Gebrauch des Geräts 

Sicherstellung des privaten Geräts durch die 
Schule, Information an die Polizei und Eltern 

 


